
 

Fähigkeitsausweis Praxislabor (KHM) - Obligatorium ab 01.01.2017 

für alle Ärztinnen und Ärzte, die Präsenzdiagnostik durchführen 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass per 1.1.2017 alle Ärztinnen und Ärzte, welche im Rahmen 

der Präsenzdiagnostik Laborleistungen zulasten von Versicherungen abrechnen wollen, über 

einen Fähigkeitsausweis Praxislabor (FAPL) verfügen müssen. Präsenzdiagnostik heisst, dass die 

Analysen für den Eigenbedarf des Arztes oder der Ärztin durchgeführt werden, d.h. für die eigenen 

Patienten und Patientinnen. Das Ergebnis der Analysen liegt grundsätzlich im Verlauf der 

Konsultation, also in Anwesenheit des Patienten / der Patientin vor. Die Präsenzdiagnostik trifft für 

alle Radiologie-Institute in der Schweiz zu, welche den Serum-Kreatininwert zur Abschätzung des 

Risikos einer Kontrastmittel-induzierten Nephropathie vor i.v. Gabe von iodhaltigem Kontrastmittel 

durchführen und diese zu Lasten der Versicherungen abrechnen. 

 

Eine entsprechende Mitteilung der FMH finden Sie hier. In dieser Mitteilung sind auch die 

Übergangsbestimmungen beschrieben. Bitte beachten Sie, dass wer nachweislich während zwei 

Jahren vor Inkraftsetzung (01.01.2017) der revidierten KBMAL Präsenzdiagnostik in einem 

Praxislabor durchgeführt hat, welches an Ringversuchen zur externen Qualitätskontrolle 

teilgenommen hat, bis zum 31. Dezember 2017 den FAPL auch ohne Teilnahme am Kurs beim 

KHM beantragen kann.  

 

Damit die Präsenzdiagnostik zu Lasten der Versicherungen vergütetet wird, muss der ausführende 

Arzt zwingend über den FAPL verfügen. 

 

Der administrative Weg zum Erwerb des Fähigkeitsausweises Praxislabor ist auf der Webseite des 

Kollegiums für Hausarztmedizin beschrieben 

(http://www.kollegium.ch/weiter_und_fortbildung/praxislabor.php).  

 

 

http://www.fmh.ch/files/pdf18/Fhigkeitsausweis_Praxislabor_KHM_Obligatorium.pdf
http://www.kollegium.ch/weiter_und_fortbildung/praxislabor.php


 

 

Für die Durchführung der Präsenzdiagnostik in der Spitalambulanz mit einem Spitallabor Typ B 

oder Typ C ist kein FAPL nötig. Dies trifft auch zu, wenn die Diagnostik im Rahmen einer POCT-

Analytik (Point-of-Care Testing) durchgeführt wird, welches unter der Leitung des Spitallabors 

steht. In diesem Fall ist die Leitung des Spitallabors verantwortlich, dass alle 

Qualitätssicherungsmassnahmen der POCT-Analytik eingehalten werden und das Personal, das 

die POCT-Analytik ausführt, entsprechend geschult ist. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Prof. Dr. Dominik Weishaupt                                   Dr. Tarzis Jung 

Präsident SGR-SSR               Leiter Ressort Tarife 

 


